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HYGIENEKONZEPT ZUR AUFNAHME DES SPIElBETRIEBES IM 
NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUM 

 

 
1. GRUNDSÄTZE 

Das Hygienekonzept zum Spielbetrieb des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) der            

SV 07 Elversberg orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-

Leitfadens „Zurück ins Spiel“ und des saarländischen Fußballverbandes. Es gilt für 

den Spielbetrieb und die hiermit stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der 

Sportstätte. Es ergänzt das Hygienekonzept zum Trainingsbetrieb im NLZ. Zudem 

werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. 

Zur besseren Abtrennung werden die genannten Bereiche in Zonen eingeteilt. 

Genauere Inhalte werden nachfolgend erläutert.  

 

2. GESUNDHEITSZUSTAND 

 Im Falle von Fieber (über 38 Grad Celsius) oder eines Atemwegsinfekts nehmen 

Spieler, Trainer sowie Vereinsmitarbeiter/-innen nicht am Spielbetreib teil, 

sondern suchen zuvor einen Arzt auf. 

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend 

verlassen bzw. diese gar nicht betreten.  

 Gleichermaßen wird verfahren wenn Symptome bei anderen Personen im 

eigenen Haushalt vorliegen.  

 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 

Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem 

Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt 

der betreffenden Person. 

 

3. MINIMIERUNG DER RISIKEN IN ALLEN BEREICHEN 

 Fühlen sich Trainer oder Spieler aus gesundheitlichen Gründen unsicher in 

Bezug auf den Spielbetrieb, verzichten sie auf eine Teilnahme. 

 Es wird geklärt, ob potenziell Teilnehmende am Spielbetrieb einer Risikogruppe 

(Menschen mit Vorerkrankung) angehören. 

 

4. ORGANISATORISCHE VORAUSSETZUNGEN 

 Benennung von Herrn Thomas Immand und Herrn Jürgen Schuh als 

Ansprechpersonen (Hygienebeauftragte) im Verein, die als Koordinatoren für 

sämtliche Anliegen und Anfragen zum Spielbetriebs zuständig sind. Alle Trainer 

und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen werden in die Vorgaben zum 

Spielbetrieb und die Maßnahmen des Vereins eingewiesen. 
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 Vor Aufnahme des Spielbetriebs werden alle Personen, die in den Spielbetrieb 

involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert. Dies gilt 

im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch für die 

Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen.  

 

5. ORGANISATORISCHE UMSETZUNG 

 Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.  

 Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen der      

SV 07 Elversberg e. V. mit den lokalen Behörden abgestimmt.  

 Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor 

allem im Eingangsbereich des Sportgeländes, ausgestattet. .  

 Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), 

werden über die Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert 

werden. Hierzu erfolgt der Aushang des Hygienekonzepts am Eingangsbereich.  

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen 

des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.  

 

6. ANKUNFT UND ABFAHRT 

 Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten. 

 Müssen dennoch Fahrgemeinschaften gebildet werden, so muss ein Mund-

Nasen-Schutz tragen werden. 

 Ankunft am Sportgelände zeitlich so nah wie möglich vor Spielbeginn. 

 

7. HYGIENE- UND DISTANZREGELN 

 Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen. 

 Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 

 Kein Spucken und Naseputzen auf dem Feld. 

 Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 

 

8. ZONIERUNG DER SPORTSTÄTTE 

 Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt (siehe Anlage 1):  

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“  

 In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und Laufbahn) befinden 

sich nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen 

Personengruppen:  

 Spieler*innen  

 Trainer*innen  

 Funktionsteams  
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 Schiedsrichter*innen  

 Sanitäts- und Ordnungsdienst  

 Ansprechpartner*in für Hygienekonzept  

 Medienvertreter*innen (siehe nachfolgende Anmerkung)  

 

 Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten 

betreten und verlassen.  

 Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden 

unterstützend Wegeführungsmarkierungen genutzt.  

 Medienvertreter*innen, die im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt zu Zone 

1 benötigen (z.B. Fotograf*innen), wird dieser nur nach vorheriger 

Anmeldung und unter Einhaltung des Mindestabstandes gewährt.  

 

Zone 2 „Umkleidebereiche“ 

 In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen 

Zutritt: 

 Spieler*innen 

 Trainer*innen 

 Funktionsteams 

 Schiedsrichter*innen 

 Ansprechpartner für Hygienekonzept 

 

 Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen 

von Mund-Nase-Schutz. 

 Für die Nutzung im Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten 

zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen. 

 Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/Trennung. 

 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das 

notwendige Minimum beschränkt. 

 Auf das ausreichende Lüften der Räume ist zu achten. 

 Nach Beendigung des Spiels und Verlassen der Mannschaften werden 

die Kabinen nach den Vorgaben des saarländischen Fußballverbandes 

gesäubert und desinfiziert. 

 

Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ 

 Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche 

Bereiche der Sportstätte, welche frei zugänglich und unter freiem Himmel 

(auch überdachte Außenbereiche) sind. 

 Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über die offiziellen 

Eingänge.  

 Die maximale Besucherzahl wird auf 200 Personen begrenzt. 
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 Die namentlich Erfassung der Kontaktdaten zur Kontaktnachverfolgung 

erfolgt im Eingangsbereich vor Betreten der Sportanlage (siehe Anlage 2). 

 Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung („Schleusenlösung“) 
von Eingang und Ausgang der Sportstätte. 

 Zur Unterstützung der Einhaltung des Mindesabstandes von 1,50 Meter 

sind für die einzelnen Stehplätze Markierungslinien auf dem Boden 

angebracht. Wer sich von seinem Platz entfernt und sich innerhalb des 

Publikumsbereiches (Zone 3) bewegt (bsp. Toilette oder Verkaufsstand) 

ist verpflichtet dem Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ebenso innerhalb der 

Toilettenanlage und im Bereich des Verkaufsstands. 

 Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden 

Markierungen in folgenden Bereichen auf-/angebracht: 

o Abstandmarkierungen auf Zuschauer/-innen-Plätzen 

o Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb 

 Unterstützend werden Plakate zu den allgemeine Hygieneregeln 

angebracht. 

 

 

 

SV 07 Elversberg, Stand 27.08.2020 



Anlage 1 – Zonierung Spielbetrieb 

 

 

Rote Linien:   Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 

Gelbe Linien:  Zone 2 „Umkleidebereiche“  

Orange Linien:   Zone 3 „Publikumsbereich“ 

Blauer Pfeil:  Ein- und Ausgang zur Sportstätte 



Spiel: 

Datum

Uhrzeit 

lfd. Nr. Name und Vorname Adresse (privat) Telefon oder E-Mail Ankunft Abreise

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nachverfolgungsliste 
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


